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Ist ja schön, dass es sich für dich so gelöst hat.

Zum Entpflichten: du musst einen Antrag an deine vorgesetzte Behörde stellen, in dem steht,
dass du eine Entpflichtung wünschst. Ich glaube kaum, dass das in deiner Akte steht. Eigentlich
dürfte da nur stehen, wie lange du welche Funktionsstelle hattest.

Was die Beförderungen im GS-Bereich angeht, so kann ich nur sagen,d ass jeder selber
"schuld" ist, wenn er sich dennoch so viele Aufgaben aufdrücken lässt.  Ich engagiere mich
gerne, aber schon im Rahmen. Es gibt ja auch noch andere Kollegen. Das Thema Schulleitung
in der GS habe ich (nicht nur) deswegen auch abgehakt. Miese Bezahlung, zu viel Arbeit, zu
viele administrative Aufgaben. Wenn sich da nicht bald was ändert, will diesen Job niemand
mehr machen (außer vielleicht, wenn er sich profilieren möchte).
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